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nicht mehr gekommen ist. Karls Nachfolger, der vorletzte karolingi-
sche König und illegitime Sohn Karlmanns, Arnulf von Kärnten, ließ 
sich dann vor seiner Heirat mit der Konradinerin Oda von den Großen 
seines Reiches versprechen, dass seine illegitimen Söhne – denn er hatte 
zwei – ihm nachfolgen würden, falls seine Ehe ohne männliche Nach-
kommen bleiben sollte92.

Die genaue Analyse der einschlägigen Quellenstellen zu den Ehe-
frauen und Konkubinen der karolingischen Könige zeigt, dass das Bild, 
das manche Historiographen wie auch die Forschung des 19. und 20. 
Jahrhunderts von ihnen gezeichnet haben, mitunter kaum der Realität 
entsprochen haben dürfte, sondern Stereotypen bietet: die karolingi-
sche Königstochter oder -schwester als fromme Äbtissin eines Klosters 
oder die karolingische Königin als züchtige Hausfrau bzw. weltabge-
wandte Dienerin Gottes. Die von Ernst Dümmler so charakterisierte 
Kaiserin Richgard hat sich, wie Arno Borst gezeigt hat, im Laufe ihrer 
Ehe von Karl III. mit zahlreichen Abteien ausstatten lassen, so dass 
Borst zu Recht von ihrem „alemannischen Klosterimperium“ sprechen 
konnte, das sie dann klug verwaltet hat93. Kaiserin Angilberga da
gegen, die vom Reimser Erzbischof Hinkmar wie auch von Dümmler 
als machtbesessen und habgierig beschriebene Gattin Ludwigs II., hat 
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